
Planzeichenerklärung  
 
 
Verkehrsflächen: 
(§ 9 Abs. 1 Nr.11 BauGB) 
 

 

 
Fuß- und Radweg 

 

 
Straßenbegrenzungslinie 

 
 
 
Grünflächen: 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 
 

 

 
Private Grünfläche 

 

 

 
Dauerkleingärten 

 

           80 
Angaben der maximal zulässigen Gartenlauben,  
hier 80 

 

       

 
Spiel- und Festwiese 

 
 
 
 
Wasserflächen: 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB) 
 

 

 
Graben 

 
 
 
Maßnahmen und Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Na-
tur und Landschaft, sowie Anpflanzungen: 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB) 
 

 

 
Maßnahmenfläche (siehe textliche Festsetzungen Ziffer 
A 3.1) 

 

 
Erhaltung von Einzelbäumen 

 

 

Umgrenzung der Flächen zum Anpflanzen von Bäumen 
und Sträuchern (siehe textliche Festsetzungen Ziffer A 
2.2 und A 2.3) 

 
     
                   

                   M 1 
Flächenbezeichnung für das Anpflanzen von Bäumen 
und Sträuchern, z. B. Fläche M 1 

 
 
 
Sonstige Planzeichen: 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4, 15 und 19, Abs. 7) 

 

 

 
Umgrenzung von Flächen für Stellplätze 

 

 

 
Empfohlene Garteneinteilung und Wegeführung 

 

 

 
Fläche für Anlagen zur Kleintierhaltung 

 

 
Tierheim 

 

 

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebau-
ungsplans 

 
 
 
Bestandsangaben: 
 

 Flurgrenze 

 Flurstücksgrenze 

123 Flurstücksnummer 

22 Hausnummer 

 

 
Vorhandene Bebauung 

 
Vorhandene Bäume 

 

 

   80 
 

 

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 
 
A Planungsrechtliche Festsetzungen 
 
1 Stellplätze 

  (§ 12 Abs. 6 BauNVO) 
 

Stellplätze sind nur auf den durch Zeichnung festgesetzten Flächen zulässig. 
 
 
2  Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) 
 
2.1 Die mit M 1 gekennzeichnete Fläche ist als naturnaher Uferbereich gemäß wasser-

rechtlicher Genehmigung der „Verlegung und naturnahen Gestaltung des Buchhügel-
grabens“ vom 05.12.2002 zu bepflanzen und dauerhaft zu erhalten. 

 
2.2 Auf der mit M 2 gekennzeichneten Fläche sind Gehölzgruppen und Einzelbäume mit 

heimischen und standortgerechten Laubbäumen (Beispiele siehe Vorschlagsliste 1) 
bzw. Sträuchern (Beispiele siehe Vorschlagsliste 2) anzupflanzen. 

 
2.3 Auf der mit M 3 gekennzeichneten Fläche sind heimische und standortgerechte 

Sträucher (Beispiele siehe Vorschlagsliste 2) anzupflanzen. 
 
2.4 Je Dauerkleingarten ist mindestens ein Obstbaum zu pflanzen und zu erhalten. Der 

vorhandene Baumbestand wird angerechnet. 
 
 
3 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Land-

schaft 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
 
3.1 Bodenbefestigung 
 

Stellplätze und Zufahrten zu Stellplätzen sowie Wege sind wasserdurchlässig herzu-
stellen. 

 
3.2 Regenwassersammelanlagen 
 

Das von den baulichen Anlagen abfließende Niederschlagswasser der Dachflächen 
ist auf den Grundstücken in geeignete Rückhalteanlagen, Zisternen oder Gartentei-
che zu leiten und als Brauchwasser (z.B. Gartenbewässerung) zu verwenden. Das 
Fassungsvermögen der Anlagen muss mindestens 20 l/m² projizierter Dachfläche 
betragen. 

 
 
 

B Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 
 
1 Gestaltung und Höhe von Einfriedungen 

(§ 87 Abs. 1 Nr. 3 HBO) 
 
1.1 Es sind nur offene Einfriedungen (z. B. Zäune aus Holzlatten in senkrechter Gliede-

rung oder Maschendraht) ohne Sockel zulässig. 
 
1.2 Die Einfriedungen sind bis zu einer Höhe von maximal 1,6 m zulässig. Der Bodenab-

stand muss mindestens 10 cm betragen. 
 
 
 
C Liste für Anpflanzungen 
 
1 Vorschlagsliste für Bäume 

 
  Bäume für den Aufbau von Gehölzstrukturen: 

Feldahorn (Acer campestre), Spitzahorn (Acer platanoides), Hainbuche (Carpinus be-
tulus), Esche (Fraxinus excelsior), Wildapfel (Malus sylvestris), Wildkirsche (Prunus 
avium), Wildbirne (Pyrus pyraster), Stieleiche (Quercus robur), Silberweide (Salix al-
ba), Korbweide (Salix viminalis), Speierling (Sorbus domestica), Elsbeere (Sorbus tor-
minalis) 
 
 

 
2 Vorschlagsliste für Sträucher 

 
  Sträucher für den Aufbau von Gehölzstrukturen: 

Roter Hartriegel (Cornus sanguinea), Kornelkirsche (Cornus mas), Hasel (Corylus 
avellana), Weißdorn (Crataegus monogyna, Crataegus laevigata), Rainweide (Lin-
gustum vulgare), Heckenkirsche (Lonicera xylosteum), Hundsrose (Rosa canina), 
Faulbaum (Rhamnus frangula), Grauweide (Salix cinerea), Lorbeerweide (Salix pen-
tandra), Schwarzer Holunder (Sambucus nigra), Wolliger Schneeball (Viburnum lan-
tana), Schneeball (Viburnum opulus) 

 
 
 

D Hinweise 
 
1 Gartenlauben 

(§ 3 Abs. 2 BKleinG) 
 

Je Dauerkleingarten ist eine Gartenlaube in einfacher Ausführung mit höchstens 24 
Quadratmeter Grundfläche einschließlich überdachtem Freisitz zulässig. Sie darf 
nach ihrer Beschaffenheit, insbesondere nach ihrer Ausstattung und Einrichtung, 
nicht zum dauernden Wohnen geeignet sein. 

 
 
2 Denkmalschutz 

(§ 20 HessDSchG) 
 
Bei Erdarbeiten können Bodendenkmäler wie Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfär-
bungen und Fundgegenstände z. B. Scherben, Steingeräte, Skelettreste entdeckt 
werden. Diese sind unverzüglich dem Landesamt für Denkmalpflege Hessen, Archäo-
logische Denkmalpflege, oder der Unteren Denkmalschutzbehörde zu melden. Funde 
und Fundstelle sind in unverändertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise 
bis zu einer Entscheidung zu schützen. 

 
 
3 Standortgerechte Anpflanzungen 

 
Als Standort für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzun-
gen ist das Plangebiet gekennzeichnet durch: 

Böden: trocken, basisch 

Klima: mild-gemäßigt, niederschlagsarm 

Licht:  südexponiert, frei 

 
 
4 Außenbeleuchtung 

 
Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 18.06.1998, Drucksache I 
(A) Nr. 319 sind innerhalb der Dauerkleingartenanlage Außenbeleuchtungen ohne 
Ultraviolettstrahlung zu verwenden. 

 

 
 

 
PLANUNTERLAGEN 
 
hergestellt nach dem unter Zugrundelegung der Flurkar-
te entstandenen städtischen Kartenwerk durch das 
Vermessungsamt Offenbach a. M. 
(Vermessungsstelle nach § 15 Abs. 1 Nr. 3 HVG). 
 
 
Offenbach a. M., den  
Vermessungsamt 
 
 
 
 
Vermessungsdirektor 

 
AUFSTELLUNGSBESCHLUSS 
 
Die Stadtverordnetenversammlung hat am 14.02.1985 
die Aufstellung des Bebauungsplanes beschlossen. 
Dieser Beschluß ist durch Abdruck in der Offenbach-
Post vom 02.04.1985 bekannt gemacht worden. 
 
 
Offenbach a. M., den  
Der Magistrat 
Dezernat I 
 
 
 
Oberbürgermeister 
 

 
TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 
 
Die von der Planung berührten Träger öffentlicher Be-
lange sind mit Schreiben vom 24.06.1996 zur Abgabe 
einer Stellungnahme aufgefordert worden. 
 
 
 
Offenbach a. M., den  
Bau- und Planungsamt 
 
 
 
Ltd. Baudirektorin 
 

 
BÜRGERBETEILIGUNG 
 
Die frühzeitige Bürgerbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 
BauGB ist in der Zeit vom 01.07.1996 bis zum 
26.07.1996 durchgeführt worden. 
 
 
 
Offenbach a. M., den  
Bau- und Planungsamt 
 
 
 
Ltd. Baudirektorin 

 
Für den städtebaulichen Entwurf 
 
 
 
 

 
 
 
Offenbach a. M., den  
Bau- und Planungsamt 
 
 
 
 
Ltd. Baudirektorin 
 

 
BILLIGUNG 
 
Die Stadtverordnetenversammlung hat am 09.03.2006 
den Entwurf des Bebauungsplanes nebst Begründung 
zum Zwecke der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 
2 BauGB gebilligt. 
 
 
Offenbach a. M., den  
Der Magistrat 
Dezernat I 
 
 
 
Oberbürgermeister 
 

 
ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG  
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes sowie die Begrün-
dung haben nach ortsüblicher Bekanntmachung in der 
Offenbach-Post am 13.03.2006 in der Zeit vom 
20.03.2006 bis einschließlich 19.04.2006 öffentlich aus-
gelegen. 
Die Träger öffentlicher Belange sind mit Schreiben vom 
13.03.2006 über die Auslegung informiert worden. 
 
Offenbach a. M., den  
Vermessungsamt 
 
 
 
Vermessungsdirektor 
 

 
BEDENKEN UND ANREGUNGEN  
 
Die Stadtverordnetenversammlung hat über die vorge-
brachten Bedenken und Anregungen sowie über die 
Stellungnahme der Träger öffentlicher Belange am Da-
tum entschieden. 
 
 
Offenbach a. M., den  
Der Magistrat 
Dezernat I 
 
 
 
 
Oberbürgermeister 
 

 
 
 

 

  

  

  

 

 
SATZUNGSBESCHLUSS 
 
Die Stadtverordnetenversammlung hat am Datum den 
Bebauungsplan gemäß § 10 BauGB als Satzung be-
schlossen und die Begründung gebilligt. 
 
 
Offenbach a. M., den  
Der Magistrat 
Dezernat I 
 
 
 
Oberbürgermeister 
 

 
AUSFERTIGUNG 
 
Die Bebauungsplansatzung wird hiermit ausgefertigt. 
 
 
 
 
Offenbach a. M., den  
Der Magistrat 
Dezernat I 
 
 
 
Oberbürgermeister 

 
 
INKRAFTTRETEN 
 
Der Beschluß des Bebauungsplanes sowie die Stelle, 
bei der der Plan während der Dienststunden von jeder-
mann eingesehen werden kann, sind am 
Datum ortsüblich bekanntgemacht worden. 
 
 
Offenbach a. M., den  
Vermessungsamt 
 
 
 
Vermessungsdirektor 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

BEBAUUNGSPLAN NR. 555 

DER STADT OFFENBACH AM MAIN 

„Offenbach Süd – östlich der  
Rheinstraße“ 

 
 

Für das Gebiet südlich der verlängerten Weserstraße, zwischen 
Rheinstraße und der neuen Anlage des Kleingartenvereins „KVG 
Odenwaldring“. 

Maßstab: 1:500 Stand: 24.05.2006 

 

 

  Anlage 1 zur 
 
  Mag.-Vorl. Nr.:...................... 
 

 


